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Ein halbes Jahrtauſend Hohenzollernherrſchaft.
W. T. B. Berlin, 29. April. Unter der Ueberſchrift:

„Ein halbes Jahrtauſend Hohenzollernherrſchaft“ ſchreibt
die „Nordd. Allg. Ztg.“ mit dem Hinweis, daß am 30. April
1415 auf dem Reichstag zu Konſtans Friedrich I. mit der
Mark Brandenburg nebſt der Kurwürde belehnt wurde,
u. a.

Das gewaltigſte Völkerringen, das die Entwicklung des
Menſchengeſchlechtes kennt, bildet den weltgeſchichtlichen Hinter-
grund des Gedenktages, den wir morgen begehen. Die herr-
lichen Taten, die unſer Volk in Waffen in dem freventlich auf
gedrungenen Kampfe vollbringt, ſind die Verkünder des ruhm-
weichen Werkes, das von der beſcheidenen Grenzmark ausging,
um in der Zuſammenfaſſung der Stämme Deutſchlands zu
einer Fürſten und Volk umſchließenden machtvollen Einheit zu
gipfeln. Nicht der Tag allein, an dem der Grund zu dieſem
Aufſtieg gelegt wurde, iſt dankbarer Erinnerung wert: die
Perſönlichkeit des Fürſten ſelbſt, der als erſter Hohenzoller
ſeine Gaben in den Dienſt der Mark ſtellte, wird in der Ge
ſchichte unſeres Vaterlandes unvergeßlich fortleben. Von ihm
iſt das ſchöne große Wort, er ſei der ſchlichte Amtmann Gottes
im Fürſtentuw. Dieſe hohe Vorſtellung von dem fürſtlichen
Berufe beſeelte die Hohenzollern allezeit. Jhr gab Friedrich
der Große die berühmte Prägung, er ſei der erſte Diener des
Staates, wozu ſich unſer Kaiſer erſt jüngſt von neuem der Welt
bekannte, als er ſeiner Freude ſtolg Ausdruck verlieh, in ſolcher
Zeit der erſte Diener einer ſolchen Nation zu ſein. Jm Lande
der Hohengzollern wurde zur Wahrheit, daß Herrſcher und Staat
Eins ſeien, daß das Wohl und Weh der Fürſten untrennbar
verknüpft ſeien mit den Geſchicken des Staates. Die Hohen-
zollern ſchufen ſich nicht nur einen Staat, ſie ſchufen ſich ein
Volk, mit dem ſie in die Entwicklung Deutſchlannds und
Europas in ſteigendem Maße entſcheidend einzugreifen ver-
mochten. Unter ihnen entſtand das erſtarkte preußiſche Staats
bewußtſein zu einer politiſchen Machtgröße. Als aber die rechte
Stunde geſchlagen hatte, erwuchs aus dem Staatsgedanken der
Reichsgedanke und nahm eine machtvolle Geſtaltung an. Mit
Preußen ordneten ſich alle deutſchen Staaten der Reichseinheit
unter, die es erſt ermöglichte, die reichen Kräfte der deutſchen
Nation zu voller Geltung zu bringen. Eine vierzigjährige
Zeitſpanne lehrte, daß die Pflege des eigenen Weſens jedes
Staates und Stammes innerhalb ſeiner Reichsgemeinheit für
Deutſchland keine Beeinkrächtigung bedeute. Sie bewährte ſich
vielmehr als eine ergiebige Quelle ſchöpferiſcher Kraftentfaltung
an den Werken des Friedens wie des Hrieges. Und nun ſtehen
die Fürſten und Stämme im Kampfe, um Seite an Seite nit
dem verbündeten OeſterreichUngarn den ruchloſeſten Angriff
abzuwehren. Jn welchem Maße und mit welcher reſtloſen
Hingabe unſer Herrſcher als echter Sproß ſeines Geſchlechtes
ſeinem hohen Berufe gerecht wird, liegt offen vor der Welt
zutage. Mit frohem Mut darf unſer Volk trotz des Ernſtes
der Zeit die HohenzollernGedenkfeier begehen, in unerſchütter-
licher Zuverſicht, daß Deutſchland mit Gottes Hilfe nach Außen
und Jnnen ſiegreich aus der gegenwärtigen Prüfung hervor-
gehen wird.

Der Kaiſer an die Leitung der Ausſtellung
für Verwundeten- und Kranken Fürſorge

im Kriege.
W. T. B. Berlin, 29. April. Der Leitung der „Aus-

ſtellung für Verwundeten- und Kranken-
fürſorge im Kriege“, die urſprünglich in Berlin,
dann in Dresden veranſtaltet worden iſt, und gegenwärtig
als Deutſche Abteilung der Kriegs- und Volkshygiene-
Ausſtellung in Budapeſt vorgeführt wird, um das Publi-
kum über die Kriegsbereitſchaft Deutſchlands auf ſanitärem
Gebiete aufzuklären und zu beruhigen, iſt ein Schreiben
aus dem Zivilkabinett des Kaiſers zugegangen, in dem
es u. a, heißt:

„Seine Majeſtät der Kaiſer und König haben mit Be-
friedigung geſehen, in welcher trefflichen und anſchaulichen
Weiſe die Ausſtellung die Belehrung der Bevölkerung über die
muſtergültige Fürſorge für die Verwundeten und Kranken ſich
angelegen fein läßt. Seine Majeſtät wünſchen, daß die Aus
ſtellung auch in anderen deutſchen Städten guten Erfolg hat
und ſind gern bereit, einen aus dem Unternehmen ſich etwa
ergebenden finanziellen Neberſchuß für die Zwecke der Kriegs-
wohlfahrt in Heer und Marine entgegenzunehmen.“

Die Ausſtellung für Verwundeten- und Kranken-
fürſorge“ wird, wie nunmehr feſtſteht, nach dem Schluß der
Ausſtellung in Budapeſt, auf ihrer Wanderung durch die
deutſchen Großſtädte zunächſt nach Magdeburg, wo ſie
Anfang Juni eröffnet werden wird, und dann nach Kaſſel
gelangen.

Der Kaiſer und die Kaiſerin an den Grafen
Hans Wilcezek.

W. T. B. Wien, 29. April. Anläßlich des Brandes
der Burg Kreutzenſtein ſandte der deutſche
Kaiſer folgendes Telegramm an den Grafen Hans
Wilczek: „Jch erhalte ſoeben die Nachricht von dem
ſchweren Brandunglück, das Jhr ſchönes Kreutzenſtein be-

Sreitag, 30. April 1915.
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Der Bericht des Großen Hauptquartiers.
(Wiederholt, da nur in einem Teile der geſtrigen

Nachmittags-Ausgabe.)

Großes Hauptquartier, 29. April.
Weſtlicher Kriegsſchauplatz.

Unſere auf dem weſtlichen Kanalufer befindlichen
Stellungen nördlich von Ypern am L'Yperlse-Bach bei
Steenſtrate und Het Sas werden ſeit geſtern nach-
mittag ununterbrochen, aber vergeblich ange-
griffen. Oeſtlich des Kanals ſcheiterte ein gegen unſeren
rechten Flügel von Franzoſen, Algeriern und Engländern
geſtern abend unternommener Angriff unter ſehr ſtarken
Verluſten für die Feinde. Die Zahl der von uns in den
Kämpfen nördlich von Ypern erbeuteten feindlichen Ge-
ſchüſtz e hat ſich auf 63 erhöht.

Feindliche Minenſprengungen an der Eiſenbahn La
Baſſse-Béthune und in der Champagne nörd-
lich von Le Mesnil waren erfolglos. Bei Le Mesnil wur-
den nächtliche franzöſiſche Angriffe gegen die von uns geſtern
nacht eroberten Stellungen unter ſtarken Verluſten für den
Feind abgeſchlagen. Die hier gemachten franzöſiſchen Ge
fangenen befanden ſich in jammervoller Verfaſſung; ſie
zitterten vor Angſt, da ihnen von ihren Offizieren vorge-
redet war, ſie würden, in deutſche Gefangenſchaft geraten,
ſofort erſchoſſen.

Auf den Maashöh.en füdlich von Verdun ſchoben
wir unſere Stellungen um einige hundert Meter vor und
befeſtigten ſie.

Jn den Vogeſen iſt die Lage unverändert
Oeſtlicher Kriegsſchauplatz.

Südlich von Kalwarja ſetzten wir uns in den Beſitz
des Dorfes Kowale und der Höhe ſüdlich davon.

Bei Dacho wo ſüdlich von Sochatſchew eroberten wir
einen ruſſiſchen Stützpunkt.

(W. T. B.) Oberſte Heeresleitung.
Der öſterreichiſche Generalſtabsbericht.

W. T. B. Wien 29. April. Amtlich wird verlaut-
bart 29. April 1915:

Die allgemeine Lage iſt unverändert. An der Front
in Ruſſiſch- Polen und in den Karpathen in
mehreren Abſchnitten heftiger Geſchützkampf. Unſere
Artillerie feuerte mit ſehr guter Wirkung gegen ruſſiſche
Unterkunft- und Munitionsobjekte. Jm Oportale ver-
ſuchte der Feind nach mehrſtündigem erfolgloſen Artillerie
feuer nachts einen Vorſtoß gegen die Höhenſtellung unſerer
Jnfanterie, wurde jedoch nach kurzem Kampf auf der
ganzen Front abgewieſen.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalſtabes:
v. Höfer, Feldmarſchalleutnant.
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troffen hat. Jn dankbarſter Erinnerung an die genuß-
reichen Stunden, die ich in Jhrer herrlichen Schöpfung ver-
leben durfte, ſpreche ich Jhnen meine herzlichſte Teilnahme
aus. Jch hoffe, daß der Verluſt nicht ſo ſchwer iſt, wie die
erſte Nachricht befürchten läßt. Wilhelm I. R.“

Die deutſche Kaiſerin telegraphierte: „Mit be-
ſonderer Teilnahme habe ich die Kunde erhalten von der
teilweiſen Zerſtörung Jhrer Burg Kreutzenſtein und deren
Kunſtſchätze. Jch beklage aufs tiefſte, daß hierdurch ein Teil
Jhres Lebenswerkes und ſo große Kulturwerte vernichtet
wurden. Auguſte Viktoria.“

Der Reichsbankpräſident über die zweite
Großtat des deutſchen Volkes.

W. T. B. Berlin, 29. April. Jn der heutigen Sitzung
des Zentralausſchuſſes der Reichsbank führte
Reichsbankpräſident Havenſtein folgendes aus:

Den letzten Wochengausweiſen gibt die zweite Kriegsanleihe
überall das Gepräge. Dieſe Anleihe hat ſich zu einer zweiten
Großtat des deutſchen Volkes auf finanziellem Gebiet, der größten,
die je ein Volk vollbracht hat, ausgeſtaltet und hat von neuem den
Beweis der unverrückbaren einmütigen Entſchloſſenheit unſeres
Volkes erbracht, das ungeheure aufgezwungene Ringen zum ſieg-
reichen Ende durchzukämpfen. 91083 Millionen Mark
einſchließlich der Feldzeichnungen brachte das
deutſche Volk dem Reiche dar. Jn allen Schichten und
Berufsgruppen ſtellte es ſich gleichmäßig, wie draußen im Felde,
in die Reihen der Kämpfer. Dieſer einmütige Wille kam auch
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in der hingebenden Zuſammenarbeit aller an der Durchführung
der Anleihebewegung beteiligten Faktoren zum Ausdruck, und
ihnen allen möchte ich dafür Worte warmer Anerkennung und
warmen Dankes ſagen. Die geſamte deutſche Preſſe hat ſich
wiederum, wie bei der erſten Anleihe, unermüdlich in den Dienſt
der Sache geſtellt. Banken, Bankhäuſer, die deutſchen Sparkaſſen
unter weitblickender Führung des Verbandes und ſeiner Leiter,
die verſchiedenen Organiſationen und Kreditgenoſſenſchaften
unter der hingebenden Einwirkung ihrer führenden Männer
verzichteten ausnahmslos weitherzig auf die ſatzungsgemäßen
Kündigungsfriſten, damit den zahlloſen kleineren und größerern
Sparern und Kapitaliſten die Beteiligung an der Anleihe ermög-
licht wurde. Sie bewieſen damit, daß ſie ihrer volkswirtſchaft-
lichen Aufgabe und ihrer Bedeutung bewußt geblieben und ihr
gerecht geworden ſind. Faſt zwei Milliarden Mark haben die
deutſchen Sparkaſſen und etwa 450 Millionen Mark die Genoſſen-
ſchaften hergegeben. Ebenſo haben die deutſchen Verſicherungs-
geſellſchaften annähernd 400 Millionen, faſt das Doppelte ihrer
Zeichnung bei der erſten Anleihe, aus ihren Kreiſen aufgebracht.
Beſonderer Dank gebührt auch der Reichspoſtverwaltung und
ihren Beamten, die überall da eintraten, wo keine andere Ver-
waltungsſtelle vorhanden war und durch Sammlung von gerade
ganz kleinen Zeichnungen die ſtattliche Summe von 112 Millionen
Mark der Anleihe zuführten. Ebenſo glänzend wie die Zeichnung
ſelbſt entwickelte ſich die Einzahlung. Bis zum 28. April ſind
auf die Anleihe, während nach den Zeichnungsbedingungen
3368 Millionen Mark gezahlt werden mußten, tatſächlich 6751
Millionen Mark, alſo das Doppelte gezahlt worden, 74,16
Prozent der geſamten Anleihe. Von dieſer gewaltigen Summe
ſind nur 521,2 Millionen, alſo nur 7,7 Prozent, mit Hilfe der
Darlehnskaſſen aufgebracht worden. Auch von dieſen Darlehen
waren bis zum 23. April bereits wieder 30 Millionen zurück-
gezahlt, ſo daß nur noch 491,8 Millionen Mark ausſtanden. Der
Erfolg der beiden Kriegsanleihen des Reiches iſt aber ein klares
Zeichen dafür, daß unſer Wirkſchaftsleben und unſer Geldmarkt
auch während des ſchweren Krieges geſund und ſtark geblieben
ſind, und nicht minder ein ſchlagender Beweis dafür, daß als
Vorbedingung hierfür die Zahlungspflicht und Zahlungsleiſtung
allgemein aufrecht erhalten werden mußte und ebenſo dafür, daß
die Liquidhaltung unſerer geſamten Kreditorganiſation, der frei-
willigen ſowohl, wie der ſeinerzeit beim Sparkaſſengeſetz durch
geſetzlichen Zwang herbeigeführten, ein Gebot hoher Notwendig
keit für Deutſchland iſt und bleiben wird. Die ganze beiſpielloſe
Geldbeſchaffung iſt gleichwohl ohne jede Erſchütterung des Geld-
marktes vor ſich gegangen, da er einerſeits die Anleihe zu einem
erheblichen Teile bereits im Laufe der letzten Monate in Form
von von der Reichsbank am offenen Markte begebenen Schatz-
ſcheinen aufgenommen, andererſeits ſich für die Einzahlungen
ſorgſam vorbereitet hatte. Sie hat ihre Spuren auf dem Geld-
markte nur in einer in mäßigen Grenzen ſich bewegenden Er-
höhung der Zinsſätze im freien Verkehr, als Folge der Auf
ſaugung der zur Zeit verfügbaren Gelder, Sparguthaben und
brachliegenden Betriebsgelder hinterlaſſen. Die Geldzufuhr aus
der freiwilligen Sammeltätigkeit des Volkes hält noch immer an,
wenn ſie auch naturgemäß allmählich zurückgeht. Der März
brachte indes immer noch die beträchtliche Summe von 67 Mil-
lionen Mark, die erſten drei Wochen des April eine weitere
anſehnliche Verſtärkung von über 24 Millionen. Die bisherigen
Deputierten des Zentralausſchuſſes wurden wieder und der
Direktor der Deutſchen Bank Mankiewitz neugewählt.

Die Vereinigten Staaten decken den Schießbedarf
für Rußland und Frankreich.

W. T. B. Rotterdam, 29. April. Der „Nieuve Rotter-
damſche Courant“ meldet: Die Canadian Car- Company hat
von Rußland einen Auftrag auf Granaten und Exploſivſtoffe
für 16 Millionen Pfd. Sterling erhalten. Ein Viertel dieſer
Summe iſt bei einer amerikaniſchen Bank hinterlegt. 30 bis 40
amerikaniſche Geſellſchaften arbeiten an der Beſtellung. Die
Lieferung wird vermutlich in ein bis vier Wochen mit 90 009
Granaten täglich beginnen und ſoll auf 500 000 Granaten täglich
geſteigert werden. Die franzöſiſche Regierung hat Pulver bei den
Pulverfabriken von Duport in Chicago für 20 Millionen Pfund
beſtellt.

Der engliſche Haß gegenDeutſchland.
W. T. B. London, 29. April. Oberhaus. Lord

Newton eröffnete vorgeſtern die Erörterungen und ſagte,
daß die britiſchen Gefangenen in Deutſchland abſcheulich be
handelt würden, ſchlechter als Gefangene anderer Nationen.
Jn manchen Fällen ſei ihr Leben nahezu unerträglich ge
macht worden durch halte, abſichtliche Grauſamkeit. Newton
ſprach ſich gegen Repreſſalien aus. Auf eine mehr oder
minder ſelbſtändige Aktion Churchills hin ſind deutſche Ge-
fangene von Unterſeebooten verſchieden von anderen Ge-
fongenen behandelt worden, mit dem Ergebnis, daß Deutſch
land rachſüchtig Vergeltung übt. Er hoffe auf Ankündigung
der Regierung, daß gewiſſe Offiziere für ihre Taten ver-
antwortlich gemacht werden würden. Eine andere Form
indirekter Vergeltung käme in Betracht bezüglich des
deutſchen Eigentums. Dies wäre wohl die einzige Drohung,
die auf Deutſchland Eindruck machen könnte. Kitchener
ſagte, die britiſchen Gefangenen würden in verſchiedener
Weiſe gemißhandelt, in einigen Fällen kalten Blutes er-
ſchoſſen. Selbſt verwundete Offiziere würden mutwillig



belerdigt und Sie würden anders behandelt als
Franzoſen und Ruſſen. Deutſchland habe viele Jahre hin
durch in reichem Maße militäriſche Fähigkeit und Mut be
wieſen, es hobe ſich aber zu Handlungen erniedrigt, die auf
immer ſeine Geſchichte beflecken würden und die mit der
barbariſchen Wildheit der Derwiſche wetteifern. Die Ver-
wendung betäubender Gaſe ſei ein Verſtoß gegen die Haager
Konvention. Der folgende Redner, Lord Curzon, kriti-
ſierte den Repreſſalienakt Churchills.

Handwerkskammer und Krieg.
Die Handwerkskammer Gumbinnen hat

ſeit dem Einfall der Ruſſen eine ſehr ſegensreiche Tätigkeit
auf dem Gebiete der Unterſtützung ſeiner Mitglieder ent
faltet. Einem Berichte darüber entnehmen wir mit dem
h Tagebl.“ (Nr. 93 vom 22. April 1915) fol
gendes:

Am 21. Auguſt mußten ca. 15 000 Handwerker mit
ihren Familien den heimatlichen Herd verlaſſen und irrten
planlos ſchutzſuchend im Reiche umher. Die meiſten waren
geflüchtet, wie ſie gingen und ſtanden, kaum das Not-
wendigſte mit ſich führend. So traf ſich ein großer Teil der
geflüchteten Handwerker in Berlin und klagte dem Vor-
ſitzenden der Handwerkskammer ſeine Not. Ohne Geld und
nur notdürftig gekleidet, ſtanden ſie da und wußten weder
ein noch aus. Nach einer Rückſprache, die der Vorſitzende
der Gumbinner Handwerkskammer mit dem Vorſitzenden
der Berliner Handwerkskammer, Tiſchlermeiſter Rahardt,
hatte, wurde er zur Vorſtandsſitzung der Berliner Hand
werkskammer geladen. Hier wie in vielen anderen Vor
ſtandsſitzungen ward dem Vorſitzenden Karſchuck Gelegen
heit gegeben, über die Lage der flüchtigen Handwerker ein-
gehend zu berichten. Der Vorſtand der Berliner Hand-
werkskammer ſtellte ſofort 10 000 Mark zur Verfügung, die
zur Unterſtützung der flüchtigen oſtpreußiſchen Handwerker
Verwendung finden ſollten. Außerdem wurde von den
Vorſitzenden Rahardt und Karſchuck ein Aufruf an ſämtliche
Handwerkskammern und Jnnungsverbände des Deutſchen
Reiches erlaſſen und eine Sammlung in die Wege geleitet,
die rund 150 000 Mark brachte. Mit der Auszahlung der
Unterſtützungen konnte, dank dem ſchnellen Eingreifen der
Berliner Handwerkskammer, ſofort begonnen werden. Die
Berliner Kammer gab nicht nur die ſchon erwähnten 10 000
Mark, ſondern übernahm auch die Arbeit des Kaſſierers
und die Auszahlung der eingehenden Gelder.

Der Vorſitzende der Gumbinner Handwerkskammer hat
des Weiteren in zwei Aufrufen, die durch viele Zeitungen
gingen, Geld und Kleider geſammelt. Die eingeſammelten
Geldbeträge ſind von dem Kaſſierer geſammelt und größten-
teils zur Auszahlung gelangt. Da der Kammerbezirk vom
November bis Februar ſehr gefährdet war, wurde die
Sammelſtelle für Kleider nach Berlin-Südende verlegt. Von
hier aus wurden die Handwerker, die ſich meldeten, mit
Kleidern und Wäſche verſorgt. Wenn die zur Verteilung
gekommenen Kleider mit ein Siebentel ihres Nennwertes
berechnet werden, ſo hatten die ausgegebenen Sachen einen
Wert von 22 234,50 Mk. Jm Februar wurde die Sammel-
ſtelle für Kleider nach Gumbinnen verlegt, wo die noch vor
handenen und neu eingegangenen Sachen kreisweiſe geteilt
und dann den Handwerkerorganiſationen der einzelnen
Kreiſe zur Verfügung geſtellt werden ſollen. Aus dem
Fonds, der von der Berliner Handwerkskammer geſammelt
worden iſt, wurden der Handwerkskammer 15 000 Mark zum
Ankauf von Maſchinen und Werkzeugen überwieſen. Die-
ſelben ſollen den geſchädigten Handwerkern gegen einen
vom Landrat ausgeſtellten Gutſchein ausgehändigt werden.

Rumänien wünſcht dem Dreiverbande
Mißerfolge.

Der „Nowoje Wremja“ wird aus Niſch über die
Haltung Rumäniens gemeldet: Die rumäniſche Re
gierung mache kein Hehl daraus, daß ſie Rußland in
Konſtantinopel nicht gern ſehe. Darum bleibe ſie
neutral und wünſche von Herzen einen Mißerfolg
des Dreiverbandes. Eine italieniſch-rumäniſche
Abmachung beſteht nach Anſicht des Berichterſtatters des
Blattes nicht.

Eine verſtändige däniſche Stimme.
W. T. B. Kopenhagen, 29. April. fJm „pPolitiken“ ant-

wort Paul Larſen auf Bediers Antwort in der Revue de
Paris“, ſtellt feſt, daß Bedier zum Teil Unrichtigkeiten
zugeſtehen muß und bringt aus der Denſchrift des deut-
ſchen Kriegsminiſteriums eine Fülle von Fällen, in denen
franzöſiſche Truppen im eigenen Lande geplündert und Ge-
walttätigkeiten aller Art verübt haben. Larſen ſchließt, es
ſcheint, daß wir im neutralen Lande trachten ſollten, die
Zunge über dieſe traurigen Berichte von den verſchiedenen
Mächten im Zaume zu halten und uns vor übereilten Ur-
teilen zu hüten. Sicherlich werde Anklagematerial über
Anklagematerial von beiden Seiten kommen. Ein ab-
ſchließendes Urteil und die Entſcheidung müſſe ruhigeren
Zeiten vorbehalten bleiben.

der Unterwaſſerkrieg gegen England.

Ein deutſches U.-Boot vor der Jnſel Wight.
Amſterdam, 29. April. Der britiſche Dampfer „Denaby“

von Glasgow nach Havre unterwegs, wurde am 8. April ungefähr
30 Meilen von Catherines Pvint (Jnſel Wight) von einem deut-
ſchen U.-Bovt verfolgt. Der Kapitän des Dampfers berichtet
hierüber: Das U.-Boot feuerte einen Torpedo nach dem Dampfer,
der jedoch 3 Meter vor dem Schiff vorüber ſauſte. „Denaby“
manövrierte derartig, daß das Hinterſchiff ſtets vor der Spitze
des U.-Bootes lief. Nach 20 Minuten gab dsa U.-Boot die Ver
folgung auf. Der erſte Steuermann glaubt, daß das N. -Boot
die Bezeichnung „U. 16“ führte. (T. U.)

Dreizehn engliſche Handelsſchiffe in der letzten Woche
verloren.

c. M. Amſterdam 29. April. Die holländiſchen Zeitungen
geben für die letzte Woche vom 18. bis 24. April, die neuen
bekanntgewordenen Verluſte der engliſchen Handelsflotte mit
13 Handelsſchiffen an.

Schreckliche, aber gerechte Strafe.
W. T. B. Berlin, 29. April. Wie Neutrale über die

heuchleriſche engliſche Klage über das ſcharfe Vorgehen der
deutſchen Seeſtreitkräfte gegen die engliſchen Fiſchdampfer
denken, zeigt eine Zuſchrift an den „Nieuven Courant“.
Sie weiſt darauf hin, daß die britiſche Admiralität für

Von der Weſtfront.
Die Neutralen über die Kriegslage.

Nach dem Urteil der Kopenhagener „Politiken“ werde
die Entſcheidung bei Ypern die gewaltigſten
Folgen haben. Das Blatt ſchreibt:

Ein etwa vorhandener Friedenswunſch in England und
Frankreich iſt durch die deutſche Offenſive bei Ypern ganz ge-
ſchwunden. Gelingt den Deutſchen ein Durchbruch, ſo wird
er auf dem ganzen weſtlichen Kriegsſchauplatze gewaltige
Folgen haben. Bisher iſt die Lage noch unſicher, weil beide
Parteien über namhafte friſche Truppen verfügen. Wenn es
den Deutſchen nicht gelingt, die Linien der Verbündeten
durchbrechen, werden die Kriegführenden vorerſt die Kämpfe
einſtellen, um nicht eine unendliche Zahl von Menſchenleben zu
opfern. Die Kämpfe bei Ypern müſſen dann anders geführt
werden und der Laufgrabenkrieg muß verſchwin-
den. Die furchtbare Kraftprobe bei Ypern wird fortgeſetzt
werden, ſo lange es menſchenmöglich iſt.

Jn Berner „Bund“ ſchreibt Hermann Stegemann über
die Kriegslage: Der große Vorſtoß der Deutſchen bei Ypern
iſt nach Anlage und Durchführung bezeichnend für die
überlegene Führung und Leiſtungsfähig-
keit der Deutſchen, wenn man die Operation mit der
der Engländer bei Neuve Chapelle vergleicht: Dort die
zwar unter dem Schutze eines nebligen Tages glücklich be-
reitgeſtellten Truppenmaſſen von mehr als zwei Korps,
deren Angriffsbewegung ſorgfältig vorbereitet war, aber
ein nahezu vollſtändiges Verſagen bei der
Ausführung der Operation, die über die erſte
Etappe nicht hinaus kam, und gegenüber einer Minderheit
den lokalen Erfolg nur unter den ſchwerſten Ver
luſten zur Not behaupten konnte. Anders bei Ypern:
Die engliſchen Offenſivſtöße öſtlich und ſüdöſtlich
Yperns ſchienen von den Deutſchen nur mühſam abgewehrt
zu werden, ſo daß die Aufmerkſamkeit der engliſchen
Führung dieſem Frontabſchnitt zugewendet blieb. Da
ſetzte deutſcherſeits der kraftvoll vorgetragene Angriff
nördlich und nordweſtlich von Ypern ein, der nicht
nur bedeutend Raum gewonnen und das berühmte Front
hindernis, den Ypernkanal, überſchritten,
ſondern auf dem linken Ufer feſte Stellungen er-
rungen hat, die den Feinden große Beſorgnis
für ihre Verbindungen einzuflößen ſcheinen.
Stegemann vermutet, daß die am weiteſten vorgeſchobenen
Stellungen, wie Li zerne, nicht um jeden Preis behauptet
werden ſollen, ſondern daß man ſich mit dem bedeutenden
Erfolge zufrieden gibt, wodurch die Schlüſſelſtellung
V Ypern von Norden nachhaltig bedroht
wird.

Völlige Verwüſtung Yperns.
W. T. B. London, 29. April. „Times“ vernimmt aus

Nordfrankreich, daß infolge der letzten Gefechte die Ver-
wüſtung Yperns jetzt vollſtändig iſt. Die Tuchhalle iſt zer

ſtört, kaum ein Haus ſteht noch. Poperinghe litt ebenfalls
ſchwer. Die Station, auf der die engliſchen Verwundeten in
die Züge gebracht wurden, liegt in Trümmern, ſo daß die
Verwundeten in den Kellern der benachbarten Häuſer in
Sicherheit gebracht werden mußten.

Verſtärkungen der Ab wehrmaßnahmen in Calais.
c. M. Rotterdam, 29. April. Der „Courant“ meldet:

Der deutſche Vorſtoß in Flandern hat in Calais neue Ab-
wehrmaßnahmen verurſacht. Der engliſche Kommandant
von Calais hat der Zivilbevölkerung das Verlaſſen oder Wieder
betreten des Feſtungsbereichs ohne militäriſche Begleitung vom
20. d. Mts. ab verboten. Für Calais und das Departement
Pas de Calais iſt zugleich die vollſtändige Poſt-, Telegramm und
Verkehrsſperre angeordnet worden. S

Einziehung der Mindertauglichen in Frankreich.
c. M. Genf, 29. April. Nach einer Bekanntmachung des

franzöſiſchen Konſulates verordnete der franzöſiſche Kriegsminiſter
die Einziehung ſämtlicher Mindertauglichen der Jahrgänge 1888
bis 1914 innerhalb 14 Tagen zur Geſtellung in den franzöſiſchen
Garniſonen.
Neue Unterſuchung der bisher für militärfrei Erklärten

in Frankreich.
W. T. B. Lyon, 29. April. Der „Républicain“ meldet

aus Paris: Da feſtgeſtellt wurde, daß von einigen Aus-
hebungsausſchüſſen bei den letzten Aushebungen eine Anzahl
vorher zeitweilig zurückgeſtellter Mannſchaften militärfrei
erklärt wurde, und dieſe Maßnahmen mit den Beſtim-
mungen des Kriegsminiſters in Widerſpruch ſtehen, wonach
alle zeitweilig Zurückgeſtellten bei der neuen Unterſuchung
wieder zeitweilig zurückgeſtellt oder je nach den körperlichen
Fähigkeiten der Armee oder dem Hilfsdienſte eingereiht,
aber nicht vom Militärdienſt befreit werden ſollen, wurden
die darauf bezüglichen Entſcheidungen vom Aushebungs-
ausſchuß für ungültig erklärt. Alle bei den Aushebungs-
arbeiten für militärfrei erklärten Mannſchaften werden
nunmehr unverzüglich einberufen und durch Sonder-
ausſchüſſe einer neuen Unterſuchung unterzogen
werden.

Wieder ein franzöſiſcher Jntendanturſkandal.
19 Soldaten, die zur Dienſtleiſtung im Schlachthof von

Cherbourg kommandiert waren, ſind überführt, daß ſie ſeit
längerer Zeit ſehr bedeutende Mengen Fleiſch, das für die
Truppen beſtimmt war, an Schlächter in der Bretagne ver-
kauft haben. Auf Befehl des Gouverneurs von Cherbourg
ſind auch die Offiziere, denen die Aufſicht über das Schlacht
haus oblag, wegen Vernachläſſigung ihrer Aufſichtspflichten
verhaftet worden.

Rach dem „Petit Pariſien“ vom 24. April iſt die An
gelegenheit um ſo ſchwerwiegender und bedaufrlicher, als die
Truppen ſich zu verſchiedenen Malen ſchon wegen der unge
nügenden Ration beklagt haben.

Auskünfte über feindliche Seeſtreitkräfte Prämien bis zu
20 000 Mark ausgeſetzt hat. Dies ſei ein Anſporn zur Spio-
nage für Handelsfahrzeuge, womit die britiſche Admiralität
ſelbſt die in Betracht kommenden kleinen Fahrzeuge und in
erſter Linie die Fiſchdampfer und Fiſcherboote außerhalb des
gewöhnlichen Rechts ſtellt. Wenn derartige Fahrzeuge durch
den Feind dann mit Mann und Maus vernichtet wurden,
ſo erlitt die Beſatzung nach der Anſicht des Einſenders der
Zuſchrift eine ſchreckliche aber ſehr gerechte Strafe.

Vom öſtlichen Kriegsſchauplatz.
Hindenburgs Pläne.

Die „Köln. Ztg.“ meldet von der holländiſchen Grenze:
Wie der „Times“ aus Petersburg berichtet wird, nimmt die
Verſendung deutſcher Truppen nach den
Karpathen zu. Jn gut unterrichteten Kreiſen glaubt
man, daß ſich unter dieſen Truppen auch bayriſche Korps
für die ſüdliche Front befinden, hauptſächlich jedoch ſeien es
Truppen aus Polen oder Landſturmleute, die kürzlich in
Deutſchland eingeübt wurden. Die „Nowoje Wremjc“ ver-
zeichne das Eintreffen deutſcher Verſtär-

kungen an verſchiedenen Punkten im Gebiete von Kra
kau und Stry j. Die Deutſchen hätten den Raum am
Tage von allen dort entbehrlichen Truppen entblößt, um
damit die gefährlichen Lücken in den Karpathen auszufüllen.
Dieſe Streitkräfte ſeien durch ſchwere Artillerie erſetzt
worden. Die Deutſchen, ſo ſchließt nach Erwähnung der
Anſicht des ruſſiſchen Blattes die „Times“, halten weitere
Zuſammenziehungen von Truppen vor Warſchau für nutzlos
(h) und beginnen ſich ernſtlich im Raume bei Krakau zu
ſammeln. (Was Hindenburg mit dieſen angeblichen
Truppenverſchiebungen beabſichtigt, ſollen doch die Eng
länder und Ruſſen ruhig i h m überlaſſen, denn in ſeiner
Hand iſt Rußlands Schickſal am beſten aufgehoben.

Die Schriftleitung.) gVerlegung der deutſchen Zivilverwaltung für Ruſſiſch-Polen
nach Kaliſch.

Die Zivilverwaltung für Ruſſiſch-Polen, deren Ge
ſchäftskreis bereits einen außerordentlichen Umfang ange
nommen hat, da ſie für die Neuordnung des Lebens in den
beſetzten Gebieten in der umfaſſendſten Weiſe ſorgt, ſoll, wie
das „Poſener Tagebl.“ hört, demnächſt von Poſen, wo
ſie einſtweilen ihren Sitz aufgeſchlagen hat, nach Ruſſiſch-
77 legt werden, und zwar nach der Grenzſtadt

ali ſch.

Oeſterreichs Krieg.
Das Lügengewebe unſerer Feinde.

W. T. B. Wien, 29. April. Die von feindlicher Seite ver
breiteten Nachrichten über eine kritiſche finanzielle
Lage Oeſterreich-Ungarns, die ſogar zur Verminderung
der Löhnung der Truppen geführt haben ſoll, über Meutereien
tſchechiſcher Regimenter, ſowie über Demonſtrationen gegen die
Ausſchreibung der Achtzehnjährigen oder gegen den Krieg, ſind
reine Erfindungen. Ebenſo iſt es Lüge, daß in Trieſt
Militär gegen Manifeſtanten von der Waffe Gebrauch gemacht
habe.

Sven Hedin bewundert die öſterreichiſchungariſchen
Truppen.

W. T. B. Wien, 29. April. Sven Hedin, der ſich gegen-
wärtig bei den Karpathentruppen aufhält, erklärte einem

Berichterſtatter des „Neuen Wiener Journal“ gegenüber:
Die Haltung Jhrer Truppen hatte für mich geradezu etwas
Feierliches. Dieſe Männer haben im winterlichen Gebirgs-
krieg Strapazen und Entbehrungen vielleicht mehr erduldet,
als irgend welche Menſchen früher. Sie können nicht ge-
nug bewundert werden. Daß die Soldaten dieſe Leiſtungen
zu vollbringen vermochten, iſt nur ſo erklärlich, daß jeder
einzelne Mann ſich bewußt war, wieviel für das Vaterland
von ſeiner Haltung abhänge. Sven Hedin hatte ſich bei
einem Beſuch der öſterreichiſch- ungariſchen Stellungen ſo
ſtark ausgeſetzt, daß eine ruſſiſche Granate in ſeiner nächſten
Nähe explodierte, ſo daß er und ſeine Begleiter mit Erd
ſtücken überſchüttet wurden.

Der türkiſche Krieg.
Der Sieg auf Gallipoli.

c. B. Konſtantinopel, 29. April. Wie der Korreſpon-
dent der „Voſſ. Ztg.“ zuverläſſig erfährt, darf nach dem Er-
gebnis des vorgeſtrigen Kampfes der erſte größere
Landungsverſuch der Engländer an den Dar-
danellen als völlig geſcheitert angeſehen werden.
Auf der europäiſchen Seite ſteht kein Engländer oder Fran-
zoſe mehr; ſie wurden teils ins Waſſer geworfen, teils im
Bajonettkampf niedergemacht oder gefangengenommen. Nur
bei Kumkaleh ſtehen noch feindliche Truppen, deren Ver-
treibung binnen kurzem erfolgt ſein dürfte. Die Feinde
ſollen ſehr ſtarke Verluſte erlitten haben.
Wieder ein franzöſiſches und zwei engliſche Panzerſchiffe

ſchwer beſchädigt.
c. M. Zür ich, 29. April. Die Mailänder „Sera“ meldet

aus Athen: Auf Tenedos ſind am Dienstag ein franzöſiſches
und zwei engliſche ſchwerbeſchädigte Panzerſchiffe von den
Dardanellen eingeſchleppt worden.

Von jenſeits des RKanals.
Wer hat nun Recht?

W. T. B. Mancheſter, 29. April. Lord Derby ſagte
in einer Rede, Asquiths Erklärungen, daß die Kriegsope-
rationen nicht durch Munitionsmangel verzögert werden,
widerſprächen vollſtändig den Tatſachen. Kitchener ſagte
ihm kürzlich, der Munitionsbedarf ſei unbegrenzt, nicht nur
an Granaten, ſondern auch an kleiner Munition.

Ausland.
Das Wahlrecht für die Feldſoldaten.

Ofenpeſt, 29. April. (Abgeordnetenhaus.) Ab-
geordneter Stefan Rakovsky (katholiſche Volkspartei)
begründete ſeinen Antrag, daß durch eine ergänzende Be
ſtimmung zum Geſetze über das Wahlrecht in das Abgeord
netenhaus allen im Felde ſtehenden Soldaten das
Wahlrecht verliehen werden ſoll. Miniſterpräſident Graf
Ti s z a lehnte dieſen Antrag mit dem Hinweiſe darauf ab,
daß das Wahlrecht nicht als Belohnung aufgefaßt werden
könne, und daß die Annahme des Antrages Rakovsky die
Bedeutung hätte, daß auf Umwegen das allgemeine Stimm-
recht eingeführt würde, was er grundſätzlich bei aller Aner-
kennung für den Heldenmut der Truppen nicht für zuläſſig
erachte. Der Antrag Rakovsky wurde hierauf mit Stimmen-
mehrheit abgelehnt.



Kleine Nachrichten.
Bundesratsſitzung.

Jn der Donnerstag- Sitzung des Bundesrates gelangten
zur Annahme der Entwurf einer Aenderung der Bekannt-
machung über das Ausmahlen von Brotgetreide vom
5. Januar 1915, eine Vorlage betreffend Feſtſetzung eines
Höchſtbetrages der Mittel zur Unterſtützung der Gemeinden
auf dem Gebiete der Kriegswohlfahrtspflege und der Ent
wurf einer Verordnung über die Verwendung des Erdöl-

Eine königliche Ehrung für das Handwerk.
König Friedrich Auguſt von Sachſen verlieh dem

Ehrenobermeiſter der Chemnitzer Tiſchlerinnung, Möbel
fabrikanten Emil Jäger, dem früheren Vorſitzenden der
Chemnitzer Gewerbekammer und Chemnitzer Stadtrat, als
dauerndes Zeichen der Wertſchätzung ein erbliches Fa
milienwappen, das in ſeiner Zuſammenſtellung auf
das Tiſchlerhandwerk bezug nimmt. Der Wappenbrief, der
die Verdienſte Jägers um das deutſche Handwerk hervor
hebt, iſt vom König ſelbſt und vom Staatsminiſter Grafen
Vitzthum v. Echſtedt unterzeichnet.

Drei Perſonen verbrannt.
W. T. B. Jnnsbruck, 29. April. Jnfolge unvorſichtigen

Hantierens mit Spiritus brach im Gemeindeſpital in Foels
am Schlern ein Feuer aus, wodurch das Gebäude einge-
äſchert wurde. Drei Perſonen ſind in den Flammen um
gekommen.

Provinz Sachſen und Umgebung.
Engliſche Brandſtifter!

Der Landrat des Kreiſes Höchſt a. Main erließ, nach
dem „Hann,. Kur.“, folgende beachtenswerte Bekannt
machung

„England dingt nachgewieſenermaßen durch
Agenten in Deutſchland verbrecheriſches Geſindel, um die
deutſchen Korn- und Mehllager in Brand zu ſetzen
oder in die Luft zu ſprengen. Dieſe echt engliſche
Niedertracht ſoll dem Aushungerungsplan unſerer Feinde
zum Erfolg verhelfen. Deutſche Wachſamkeit iſt be
rufen, auch dieſes hinterliſtige Vorgehen zu
vereiteln. Jch bitte alle Kreiseingeſeſſenen, von etwaigen
verdächtigen Beobachtungen auf dem ſchnellſten Wege ſowohl
mir wie der zuſtändigen Ortspolizeibehörde Kenntnis zu geben.“

Leihweiſe Abgabe von Pferden für die
Feldbeſtellung.

Das Kriegsminiſterium hat an ſämtliche General-
kommandos folgende Verfügung erlaſſen:
Wie hier bekannt geworden iſt, haben Landwirte vielfach bei

den königlichen Generalkommandos und den Erſatztruppenteilen
die leihweiſe Ueberlaſſung von Dienſtpferden für die Feld-
beſtellung beantragt. Da die rechtzeitige Durchführung der Feld-
beſtellung unter den jetzigen Verhältniſſen von der größten
Wichtigkeit iſt, erklärt ch das Kriegsminiſterium damit ein ver
ſtanden, daß die glichen Generalkommandos ſolchen Ge
ſuchen entſpr wenn nach ihrem Ermeſſen daraus Schwierig
keiten für die Geſtellung des Pferdeerſatzes für die Feldtruppen
und für die unbedingt notwendige Ausbildung bei den Erſatz
truppentellen nicht erwachfen. Anforderungen von Pferden aus
den ZentrabPferdedepots dürfen aus ſolchen Ausleihungen nicht

Unter derſelben Vorausſetzung können auch die zur Führung
der Geſpanne erforderlichen Mannſchaften für die Feld
beſtellung beurlaubt werden.

Die Landwirte müſſen ſich verpflichten, Mannſchaften und
W koſtenfrei zu verpflegen und gegebenenfalls

unterzubringen.

Der amerikaniſche Botſchafter beſucht die Magdeburger
„KriegsgarniſonArreſtanſtalt“,

Der amerikaniſche in Berlin, Gerard, be-
wie die „Magdeb. Ztg.“ ſchreibt, unter Führung einesMeter des Magdeburger Generalkommandos

j r die „KriegsgarniſonArvreſtanſtalten in Magdeburg und Burg bei
Magdeburg in denen die zur Vergeltung für die Be
handlung gefangener deutſcher Unterſeeboots-
wanwnſchaften in England in Einzelhaft genommenen
engliſchen Offiziere untergebracht ſind. Der Botſchafter
ſprach ſeine unumſchränkte Zufriedenheit und Anerkennung mit
dem Geſehenen aus, während die Offiziere irgendwelche Klagen
nicht zu führen hatten. Dem Anerbieten des Generalkommandos
folgend, wurden ſodann auch die Gefangenenlager an
beiden Orten beſichtigt, über bie ſich der Botſchafter ebenfalls in

ſehr Weiſe e cher See taten enahme die von ihm befragten liſchen angenen i vollſt

F NMagdeburg, 29. April. (Unterſagung des Ge-
werbebetriebes. Auf Anordnung des ſtellvertretenden
kommandierenden Generals Frhrn. v. Lyncker wurde dem hieſigen
Schneidermeiſter Ernſt Finke jun. unterſagt, ſein Gewerbe
weiter betreiben und ſein Geſchäft bis auf weiteres geſhlofſen. Der Genannte hatte im Auguſt v. J. von Offi-
zieren uſw. zu hohe Preiſe gefordert. Auf Anerbieten eines

angemeſſenen Preiſes ließ er ſich nicht ein.
Roßla, 29. April. (Tödkich verunglückt.) Als der

Fleiſchermeiſter Jäger mit ſeinem Fuhrwerk durch die Karl-
fuhr, ſcheute das Pferd vor einem Steinhaufen und ging
Beim Einbiegen in die Helmeſtraße bekam der Wagen

wande Debe ſchl e Der Keyf g he 2 P anſer
o ig au s i r,de der Tod eintrat s auf 4

Seehauſen (Altm.), 29. April. (Schweinemarkt.)
Ferkel bis 6 Wochen alt 8—12 Mk., 6——8 Wochen alt 10-—15
Mark, 8--13 Wochen alt 15——20 Mk., Pölke 3-4 Monate alt
20—22 Mk. ältere 24--88 Mk. Preiſe ſteigend. Auftrieb:
390 Stüch Ferkel, 74 Stück Pölke. Der Handel war flott. Der

wurde nicht S u Ueberſtand etwa 10 Stück Pölke.
S Leipzig, 29. April. (Giftmordverſuch eines 15-

jährigen Burſchen an ſeinen Angehörigen.) Der
jährige Sohn eines Sattlers im Oſtviertel, der ſeinen Eltern
ſchon bisher wenig Freude gemacht hatte, war am 18. Upril ſeiner
Mutter wieder einmal in das Geldtäſchchen gegangen und hatte
b Mk. entwendet. Die Eltern beſchäftigten ſich nunmehr, wie die
L. N. N.“ ſchreiben, ernſtlich mit der Frage der Unterbringung
ihres ungeratenen Sohnes in einer Ergiehungsanſtalt. In
zwiſchen ließ die grenzenloſe Verſtocktheit des Burſchen den
fürchterlichen Gedanken in ihm reif werden, ſich der elterlichen
Zucht mit Gewalt zu entledigen. In der Behauſung kannte er
den Aufbewahrungsort eines Glasbehälters mit einer giftigen
Flüſſigkeit. Er goß in mehrere Töpfe mit verſchiedenen
Speiſen ſowie in den Kaffeetopf das Gift hinein. Balddanach n ſein jüngerer und am andern Morgen ſein älterer
Bruder von dem Kaffee. Bei beiden ſtellte ſich heftiges Er
brechen ein. Die Mutter ließ die Speiſen unterſuchen und
erſtattete mit dem Ergebnis dieſer Unterſuchung Anzeige gegen
m Sohn. Zum Glück hat der Kaffeegenuß für die beiden Brüder

m

ernſtlichen Folgen gehabt. Der jugendliche Verbrecher
von der Kriminalpoligei in Haft genommen.

Aus Halle und Umgebung.
Halle- den 30. April.

Ein 50 jähriges Geſchäftsjubiläum. Am heutigen Tage voll
enden ſich 50 Jahre, daß das in der ganzen Provinz und in Thü-
ringen bekannte und hochangeſehene Modewaren- und
Konfektionsgeſchäft von Bruno Frehtag in Halle,
untere Leipziger Straße, errichtet wurde. Jn ſeiner Entwickelung
und jetzigen Bedeutung kann es gleichſam als ein Wahrzgeichen
des Aufſtiegs, der Entwickelung der Stadt Halle angeſehen werden,
denn in die Jahre der Aufwärtsbewegung unſerer heimiſchen
Saaleſtadt fällt auch die Gründung und das Vorwärtsſchreiten der
Firma Bruno Frehtag, weil dieſe ihre Zeit erkannte und zu mitzen
e Auf unſer Erſuchen werden uns über die Geſchichte dieſes
Geſchäftshauſes folgende Angaben gemacht:

Das Geſchäft iſt im Jahre 1865 gegründet worden und hat
ſich aus beſcheidenen Anfängen zu ſeiner jetzigen Ausdehnung und
Bedeutung entwickelt. Es befand ſich urſprünglich in einem Kei-
nen Laden gegenüber dem jetzigen Hauſe. Am 18. Mai 1890
konnte die Firma das Jubiläum des 25 jährigen Beſtehens feiern,
womit gleichzeitig das große neue Geſchäftshaus ſeine Weihe er
hielt. Außer dem Verkatfe von Kleiderſtoffen in Seide, Wolle
und Baumwolle, von Teppichen, Gardinen und Möbelſtoffen, von
Konfektion für Damen und Kinder, liefert die Firma ganze

ngen; ebenfalls werden in mehreren Arbeits
ſtuben, unter Leitung tüchtiger vſteheri Kleider und

i Der Grundſatz: bei ſtvengſternach Maß angefertigt.
Redlichkeit hinſichtlich Preisſtellung nur gediegene Waren un
mittelbaren Bezuges in größter Auswahl in den Verkauf gu
bringen, hat der Firma einen großen Stamm hieſiger wie auch
auswärtiger Kundſchaft zugeführt, zumal die Bedienung eine in
jeder Beziehung entgegenkommende iſt. Jm Jahre 1887 tvat der
einzige Sohn in das Geſchäft ein und wurde im Jahre 1805
Mitinhaber der Firma. Die Jnhaber ſind immer beſtrebt, die
alten guten Goundſätze aufrecht zu erhalten und dabei doch der
modernen Entwickelung Rechnung zu tragen. Daß das Unter
nehmen für abſehbare Zeiten in der Familie des Begründers, der
73 Jahre alt und körperlich und geiſtig noch ſehr rüſtig iſt, ver
bleibt, dürfte wohl anzunehmen ſein, da 4 Enkel vorhanden ſind.
Die beiden älteren einer davon ſteht als Kriegsfreiwilliger im
Felde betätigen ſich bereits im kaufmänniſchen Berufe.

Wir hören, daß die durch den Krieg geſchaffene ernſte Zeit die
Geſchäftsinhaber beſtimmte, von einer Feier des Jubeltages abzu
ſehen. Jn der Tat iſt die Zeit nicht geeignet für das Feiern von
Feſten, aber nicht weniger herzlich werden ſich die Wünſche, denen
wir uns gern anſchließen, für ein weiteres Wachſen, Blühen und
Gedeihen der Firma Bruno Freytag geſtalten.

Spart Brotmarken! Unſere Kriegs- Geſetzgebung hat be-
kanntlich in der Bundesratsverordurng vom 25. Januar 1915
den Gemeindeverbänden eine Sparprämie für erübrigte Getreide
oder Mehlmengen ausgeſetzt, indem die Kriegsgetreide-
Geſellſchaft den Gemeindeverbänden ein Zehntel des Preiſes
der erſparten Menge zu vergüten hat. Dieſer allgemeinen Be
ſtimmung ſteht die eigene Freiheit jedes einzelnen Gemeinde
verbandes gegenüber, die Spartätigkeit nach eigenem Gutdünken
anzuregen und durch Heranziehung freiwilliger Hilfsarbeiter und
Vereine zu fördern. Wenn man bedenkt, daß nach einer kürz-
lich abgeſchloſſenen ſtatiſtiſchen Berechnung der Stadt Mannheim
der Brot und Mehlverbrauch mit abnehmender Wohlhabenheit
der Klaſſen um 75 Prozent und mehr zu ſteigen pflegt, ſo wird
man immer wieder betonen müſſen, wie ſehr es auch unter der
heutigen einheitlichen, aber infolgedeſſen auch ſchablonenhaften
Feſtſetzung des Brotverbrauches ſoziale Pflicht der wohl-
habenden und bemittelteren Kreiſe iſt, durch größte Spartätigkeit
zu einer gerechteren Verteilung der verfügbharen Nahrungsmengen
beizutragen. Müſſen doch die den Gemeindeverbänden von der
Kriegsgetreide- Geſellſchaft vergüteten Beträge für die Volks
ernährung verwendet werden. Wie aber bei jedem Wett-
bewerb das Beiſpiel anderer anfeuernd zu wirken vermag, ſo iſt
es auch beim Sparen der Brotmarken. Wir hoffen auf recht viele
ſolcher Beiſpiele.

Börſen- und Handelsteil.
Börſenſtimmungsbild.

W. T. B. Berlin, 29. April. Die Tendeng am heutigen
Börſenverkehr war entſchieden feſt. Beſonders für die Aktien der
oberſchleſiſchen Werte, wie namentlich Laura- und Bismarckhütte.
Auch Phönix war gut gefragt. Es ergaben ſich teilweiſe Steige-
rungen von mehreren Prozent. Aber auch chemiſche Werte, ſowie
die bekannten Kriegskonjunkturpapiere hatten erhebliche Kurs-
beſſerungen zu verzeichnen. Für heimiſche Anleihen herrſchte
ebenfalls Feſtigkeit vor. Beſonders Kriegsanleihe und 3prozentige
Anleihe waren um Bruchteile höher. Ausländiſche Valuten faſt
ausnahmslos feſt. Hervorzuheben ſind Schweiz, Jtalien, ſowie
öſterreichiſche und ungariſche Noten. Nur Holland war ſchwächer.
Tägliches Geld weiter zu 5 Prozent für einige Tage über Ultimo.
Privatdiskont 414 Prozent.

Abtrennung von Dividendenſcheinen.
Es ſind zu trennen: 29. April: Deutſche Kabelwerke

6 Proz. Div., Linde's Eismaſchinen A.G. 5 Proz. Div.,
Preuß. Lebens Verſich.“Geſ. 60 A, Chem. Düngerfabr.
Rendsburg 10 Proz. Div., Deutſche Kunſtleder-A.-G.
10 Proz. Div.. Frankfurter Hof A.G. JIIkir-chener Mühlenwerke 10 Proz. Div., Porzellanfabr. Kloſter
Veilsdorf 6 Proz. Div., Porzellanfabr. Rauenſtein 0,
Union A.-G. f. See und Flußverſicherungen 20 Proz. Div.

Getreidebericht.

W. T. B. Berlin, 29. April. Am Getreidemarkt war heute
wenig Unternehmungsluſt zu bemerken, da die neuen Ankünfte
ſchlechte Beſchaffenheit aufwieſen und der Preisrückgang nicht
ſo groß war, daß die Kaufluſt angeregt wurde. Lokoware wurde
in kleinen Mengen umgeſetzt. Mais 610-630, feine Sorten
630--640 Mark. Ausländiſche Gerſte 660--670 Mark. Einige
Nachfrage herrſchte für Saathafer, für den 390 Mark gefordert
wurden. Die Preiſe für ausländiſche Kleie, die zum Teil in
geringeren Qualitäten ankommt, ſowie für Maisfuttermehl ſind
wenig verändert. Wetter: ſchön.

Letzte Telegramme.
Was ein Zeuge der Schlacht bei Ypern erzählt.

c. B. Berlin, 30. April. Der Berichterſtatter der „Ex
change Telegraph Company“, der Zeuge der Schlacht von Ypern
war, erzählt nach dem „L.A.“ folgendes: Der Anblick des
Schlachtfeldes hätte Cäſar und Napoleon verwirrt. Es ſei
unmöglich, zu ſagen, wie viele Geſchütze verwendet wurden. An
einer kleinen Brücke am Yſerkanal kämpften 20 deutſche Kanonen
gegen 18 franzöſiſche. Die franzöſiſchen Geſchütze feuerten ſo
ſchnell, daß es wie ein endloſer tauſendfacher Donner dröhnte.
Der Munitionsverbrauch war fabelhaft. So weit man mit dem
Feldſtecher beobachtete, ſah man die weißen Wolken der Schrap-
nells, die grauen Wolken der deutſchen Rieſenkanonen und die
flatternden Federwolken der Geſchütze der Flugzeugabwehr-
kanonen. Am Himmel flogen deutſche und engliſche Flugzeuge
hin und her. Nachts beleuchteten die Flammen viele Meilen
das Kampfgebiet. Der Turm der Tuchhalle von Ypern und zwei
Kirchtürme zeichneten ſich gegen die Scheibe der untergehenden
Sonne ſichtbar ab. Jn der Stadt loderten die Flammen zahl-
reicher Brände emper.

Umſtehende Bekanntmachung

betr. Beſtandsmeldung und

Beſchlagnahme von Metallen

auf ſtarken Karton gezogen mit Oeſe zum
Aufhängen verſehen, zum Preiſe von

40 Pfennig
in der Geſchäftsſtelle der Halleſchen Zeitung zu haben

Nach auswärts gegen Nachnahme zuzüglich Porto.

Die Deutſchen vor Poperinghe.
o. B. Berlin, 30. April. Der militäriſche Sachver-

ſtändige der „Daily Mail“ führt nach einer Meldung des
„L.-A.“ aus, daß die Verbündeten ſich bemühen, das ihnen
entriſſene Gebiet zurückzuerobern, weil ihre Stellung in
Ypern gefährdet ſei. Die Deutſchen ſtänden nur
rund 11 Kilometer von Poperinghe, und ihre
ſchweren Geſchütze hätten eine Schußweite von mindeſtens
14 Kilometer. Sie brauchten daher ihre Geſchütze nicht
dicht an die Front zu bringen.

Eine Folge des Munitionsmangels.
c. B. Berlin, 30. April. Der von der Front zurück-

gekehrte Biſchof von London führte in einer Rede aus, daß
an den Tagen, an denen an der Front nichts Beſonderes los
war, immer rund 350 junge Engländer ver-
wundet oder getötet wurden. Das ſei weſentlich
eine Folge des Munitionsmangels. Sämtliche Generale
hätten ihm erklärt, daß, falls genügende Munition vor-
handen ſei, die Verluſte geringer ſein könnten. Man brauche
alſo immer mehr Munition. Er ſei von der Front mit der
Ueberzeugung zurückgekehrt, daß es töricht ſei, zu
denken, daß dieſer Krieg beinahe vorüberſei. Er könne nicht begreifen, warum man der engliſchen
Nation die Wahrheit vorenthalte.

Feindliche Fliegergeſchwader über Südbaden.
Karlsruhe (Baden), 30. April, Ein feindlicher Flieger

warf geſtern über dem Bahnhof Haltingen vier Bomben ab
Zwei D-Zugslokomotiven wurden erheblich beſchädigt, mehrere
Perſonen leicht verletzt. Vormittags und nachmittags über Müll-
heim erſchienene Flieger wurden durch Geſchützfeuer e

(T. U.

Eine Unterſuchung gegen General v. Auffenberg.
W. T. B. Wien, 30. April. Wie amtlich mitgeteilt

wird, iſt gegen den General der Jnfanterie
Ritter v. Auffenberg zur Klärung einer wider ihn
erſtatteten in allerletzter Zeit hervorgekommenen Beſchuldi-
gung wegen pflichtwidriger Amtsführung eine Unterſuchung
eingeleitet worden. Der Gegenſtand der Anſchaldigung be-
trifft durchweg Vorgänge aus dem Jahre 1912 und ſteht
mit dem gegenwärtigen Kriege in keinem wie immer ge-
arteten Zuſammenhange.

Die Stnudentenbewegung in Jtalien beendet.
c. B. Berlin, 30. April. Die Studentenbewegung in

Jtalien kann einer Mailänder Nachricht des „B. T.“ zufolge
als beendet angeſehen werden. Die Mailänder Studenten
forderten ihre Kollegen auf, den Beſuch der Vorleſungen
wieder aufzunehmen.

Vier Kinder von einem Eiſenbahnzuge überfahren.
o. B. Berlin, 30. April. Ein ſchweres Unglück hat ſich geſtern

bei Brieſen (Mark) zugetvragen. Dort überfuhr dec Poſener Zug,
der gegen 3 Uhr nachmittaggs die Station paſſiert, vier Kinder,
drei Knaben und ein Mädchen. Drei von ihnen waven auf der
Stelle tot, während das vierte Kind mit ſchweren Verl
davonkam. Die vier Kinder ſtanden im Alter von 10--14 Jahren.
Sie ſpielten am Bahndamen. Als der Lokomotiggführer des Zuges
bemerkte, daß die Kinder keine Miene machten, von den Gleiſen
r verſuchte er durch ſcharfes Bremſen, den Zug
zum Halten zu bringen; bei der bedeutenden Geſchwindigkeit des
Zuges war ihm dies aber nicht mehr möglich. Die getöteten
Kinder ſind Geſchwiſter.
Nachklänge zu dem Untergang der „Empreß of Jreland“

im Lorenzſtrum.
a. B. Berlin, 30. April. Nach einer Meldung des „B. T.“

iſt die Reederei des norwegiſchen Dampfers „Storſtad“,
der vor einem Jahre im St. Lorenz-Fluß mit der
„Empreß of Jreland“ zuſammenſtieß, zur Zahlung
von 12 Millionen Mark Schadenerſatz an die
Canadian Pacific Railway verurteilt worden. Das Urteil
r dem „Storſtad“ die volle Schuld an dem Un
glück zu.

Bericht der öffentlichen Wetterdienſtſtelle.
Der ſüdweſtliche Teil der anſcheinend raſch oſtwärts weiter

gezogenen Barometerdepreſſion iſt nach Oſtdeutſchland vorgedrun
gen, hat den größeren Teil des uckgebietes nach Nordweſten,
einen anderen nach Südoſten verſchoben und iſt dabei mit
einem umfangreichen Tieldruckgebiet auf dem Mittelmeere in
Verbindung getreten. Jn Deutſchland dauerte geſtern das vor
wiegend heitere und trockene, aber im allgemeinen kühle Wetter
fort. Faſt nur im unteren Rheingebiet überſchritten mittags
die Temperaturen an einigen Orten 20 Grad Celſius. Nachts
traten verſchiedentlich leichte Fröſte ein, und heute früh iſt es
im ganzen Weſten beträchtlich kühler als vor 24 Stunden. Jm
größten Teile Norddeutſchlands hat ſich der Himmel morgens
mit Nebelgewölk bedeckt und die Winde nach Nordweſt gedreht.

Ziemlich kühl, zeitweiſe heiter, ohne erhebliche Niederſchläge.

G T T ZuVerantwortlich:
für Politik, Provinz, Börſen- und Handelsteil: M. Ebeling;
für Oertliches, Gerichtsſaal, HKongreſſe und Sport: H. Mieſchner;
für Feuilleton, Kunſt, Wiſſenſchaft und Vermiſchtes: H. Reißner;
für den Anzeigenteil: K. Steinhauf.

Sprechſtunden von 10 bis 1 Uhr.
Alle die Schriftleitung betreffenden Zuſchriften ſind nicht

perſönlich oder an die Geſchäftsſtelle bzw. den Verlag, ſondern

lernen be
zu richten.
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Bekanntmachung
betr. Beſtandsmeldung und Beſchlagnahme von Metallen.

Nachſtehende Verfügung wird hiermit zur allgemeinen Kennt-nis gebracht mit dem Bemerken, daß jede ererbrecung (worunter

auch verſpätete oder unvollſtändige Meldung fällt), ſowie jedesAnreizen zur Uebertretung der erlaſſenen Vorſchrift, ſoweit nicht

nach den allgemeinen Strafgeſetzen höhere Strafen verwirkt ſind,
n g 9 Ziffer „b“ des Geſetzes über den Belagerungszuſtand
vom 4. Juni 1851 (oder Artikel 4 Ziffer 2 des Bayheriſchen Ge
etzes über den Kriegszuſtand vom 5. November 10912, oder nach

b der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2. Februar
1915) mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geldſtrafe
bis zu 10 000 Mark beſtraft wird, und daß Vorräte, die ver
wagen ſind, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt werden
önnen

F 1.
Jnkrafttreten der Verfügung.

a) Die Verfügung tritt am 1. Mai 1915, mittags 12 Uhr, in
Kraft; ſie bildet eine teilweiſe Aenderung und Ergänzung der
Verfügung M. 1831.1. 15 K. R. A. vom 31. Januar 1915 und
umfaßt auch diejenigen Perſonen, Geſellſchaften uſw., deren Vor
räte durch ſchriftliche Einzelverfügung der unterzeichneten ver
fügenden Behörde beſchlagnahmt worden ſind. Die Einzelver-
fügungen und die Verfügung M. 1831./1. 15 K. R. A. treten mit
dem Jnkrafttreten vorliegender Verfügung außer Kraft und
werden durch dieſe r

Für die Meldepflicht und die Beſchlagnahme iſt der am
1. Mai 1915 (Meldetag), mittags 12 Uhr, beſtehende tatſächliche
Zuſtand maßgebend.

b) Für die in S 3 Abſatz d bezeichneten Gegenſtände treten
Meldepflicht und Beſchlagnahme erſt mit dem Empfang oder der
Einlagerung der Waren in Kraft.

c) Beſchlagnahmt und meldepflichtig ſind auch die nach dem
1. Mai 1915 etwa hinzukommenden Vorräte; bei den durch S 5
betroffenen Perſonen, Geſellſchaften uſw. jedoch nur, wenn damit
die zuläſſigen Mindeſtmengen überſchritten werden. Aus
genommen bleiben ferner die durch eine Sonderverfügung des
Kriegsminiſteriums (Kriegsrohſtoffabteilung) für Friedenszwecke
freigegebenen Mengen.

d) Falls die in S 5 aufgeführten Mindeſtmengen am 1. Mai
1915 nicht erreicht ſind, treten Meldepflicht und Beſchlagnahme
für die geſamten Beſtände an dem Tage in Kraft, an welchem
dieſe Mindeſtvorräte überſchritten werden.

e) Verringern ſich die Beſtände eines von der Verfügung
Betroffenen nachträglich unter die angegebenen Mindeſtmengen,
ſo behält die Verfügung trotzdem für dieſen ihre Gültigkeit.

s 2.
Von der Verfügung betroffene Gegenſtände.

a) Moldepflichtig und beſchlagnahmt ſind vom feſtgeſetzten
Meldetag ab bis auf weiteres ſämtliche Vorräte der nachſtehend
aufgeführten Klaſſen in feſtem und flüſſigem Zuſtand (einerlei
ob Vorräte einer, mehrerer oder ſämtlicher Klaſſen vorhanden
ſind), mit Ausnahme der Beſtände, welche von den durch S 5 be
troffenen Perſonen, Geſellſchaften uſw. in Gewahrſam gehalten
werde

Gegenſtand.
1. Klaſſe. Kupfer, unverarbeitet, raffiniertes und unraffi-

niertes Rohkupfer jeder Art, auch Elektrolhtkupfer.
2. Klaſſe. Kupfer, vorgearbeitet,“) insbeſondere geſchmiedet,

gewalzt, gezogen, gegoſſen, gepreßt, geſtanzt, gkrie geſchnitten,
gebohrt, gedreht, gehobelt, gefräſt, z. B. Drähte, Seile, Bleche,
Schienen, Stangen, Profile, Schalen, Keſſel, Röhren, Nieten,
Schrauben, Muttern, unfertige Armaturen, unfertige Gußſtücke,
Feuerbuchſen, ferner Kupfer plattiert und aufgezogen mit einem
Kupfergehalt von mindeſtens 10 Prozent des Geſamtgewichts uſw.

Ausgenommen ſind Drähte mit einem Durchmeſſer von
weniger als 0,5 mm, Seile und Gewebe, die aus ſolchen Drähten
hergeſtellt ſind, Bleche und Folien in einer Stärke von weniger
als 0,2 min. Schrauben und Muttern mit einem Stückgewicht
von weniger als 5 Gramm.,

3. Klaſſe. Kupfer, vorgearbeitet wie in Klaſſe 2, verzinnt
oder mit einem andern Ueberzug aus Metall, Lack oder Farbe.

4. Klaſſe. Kupferdrähte von mindeſtens 0,5 min Durchmeſſer
mit einer Umhüllung von Faſerſtoff, insbeſondere von Papier,
Baumwolle, Jute (ausgenommen ſind ſeidenumhüllte oder mit
Gummi iſolierte Drähte), ferner blanke Bleikabel für eine Be
triebsſpannung bis einſchließlich 6600 Volt mit einem Geſamt-
kupferquerſchnitt von mindeſtens 95 qmm.

5. Klaſſe. Kupfer, Altkupfer und Kupferabfälle jeder Art.
6. Klaſſe. Kupfer, in Legierungen mit Zink, unverarbeitet,

insbeſondere Meſſing und Tomback in Barren, Platten und ähn-
lichen Formen; auch als Altmaterial und Abfall jeder Art.

7. Klaſſe. Kupfer in Legierungen mit Zink, vorgearbeitet,
insbeſondere Meſſing und Tomback, entſprechend dem Zuſtand der
Klaſſen 2 und 3; auch als Altmaterial und Abfall jeder Art.

8. Klaſſe. Kupfer in Legierungen mit Zinn, unverarbeitet,
insbeſondere Bronze und Rotguß in Barren, Platten und ähn-
lichen Formen; auch als Altmaterial und Abfall jeder Art.

9. Klaſſe. Kupfer in Legierungen mit Zinn, vorgearbeitet,
insbeſondere Bronze und Rotguß, entſprechend dem Zuſtand der
Klaſſen 2 und 3; auch als Altmaterial und Abfall jeder Art.

9 a. Klaſſe. Kupfer in Legierungen mit Nickel, unverarbeitet
und vorgearbeitet, mit einem Nickelgehalt von mindeſtens 5 Proz.,
insbeſondere Neuſilber, Alpaka, Alfenid; auch als Altmaterial
und Abfall jeder Art.

10. Klaſſe. Kupfer in Legierungen mit anderen Metallen,
ſofern ſie nicht unter Klaſſe 6—9 a fallen und ſofern Kupfer den
Hauptbeſtandteil. bildet, unverarbeitet und vorgearbeitet, ent-
ſprechend dem Zuſtand der Klaſſen 2 und 3, auch als Altmaterial
und Abfall jeder Art.

11. Klaſſe. Kupfer in Erzen, Neben- und Zwiſchenprodukten
der Hütteninduſtrie mit einem Kupfergehalt von mindeſtens
10 Prozent.

11 a. Klaſſe. Kupfer, rein oder legiert, in Modellen für
Sießereien, in Mutterplatten, ferner Galvanos, Tiefdruckwalzen
und Platten, Aetzplatten, Meſſinglinien u. dergl. für das gra
phiſche Gewerbe, Steindruckereien, Tapetendruckereien und Zeug
druckereien, vorgearbeitet und in Fertigfabrikaten.

11 b. Klaſſe. Kupfer in Kupfervitriol.
12. Klaſſe. Nickel, unverarbeitet und vorgearbeitet, mit

einem Reingehalt von mindeſtens 80 Prozent, insbeſondere in
Würfeln, Blechen, Drähten und Anoden, auch als Altmaterial
und Abfall jeder Art.

13. Klaſſe. Nickel in Fertigfabrikaten mit einem Reingehalt von
mindeſtens 80 Prozent, ausgenommen ſind Gebrauchsgegenſtände,
die für den Haus und den wirtſchaftlichen Betrieb im Gebrauch
ſind und keiner ſichtbaren Abnutzung im Gebrauch unterliegen,
jedoch nicht ausgenommen ſolche Gebrauchsgegenſtände, welche
zum Verkauf beſtimmt ſind.

14. Klaſſe. Nickel in Erzen, Neben und Zwiſchenprodukten der
Hütteninduſtrie, Legierungen, ſofern ſie nicht unter Klaſſe 9 a
fallen, und plattiert, unverarbeitet und vorgearbeitet, mit einem
Nickelgehalt von mindeſtens 1 Prozent des Geſamtgewichtes, ins

Unter den Begriff „vorgearbeitet“ fallen auch alle fertigen
Einzelteile oder Zubehörteile, die noch nicht zu gebrauchsfertigen
Apparaten und Gegenſtänden zuſammengeſetzt ſind.

Ausgenommen ſind die Teile, die ſich am an dem die
Beſchlagnahmeverfügung in Kraft tritt, als Verbrauchserſatz für
die Kundſchaft fertig zum Verkauf auf Lager befinden.

unfertige

beſondere Nickelſtahl, Nickelſalze, Drähte, Bleche, auch als Alt-
material und Abfall jeder Art.

15. Klaſſe. Zinn, unverarbeitet und vorgearbeitet, mit einem
Reingehalt von mindeſtens 99,7 Prozent, insbeſondere Barren;
Folien, ſoweit nicht mit Blattmetall belegt, bemuſtert, bedruckt
oder lackiert; unfertige Kapſeln, Tuben und Geſchirre, auch als
Altmaterial und Abfall jeder Art.

16. Klaſſe. Zinn, entſprechend dem Zuſtand der Klaſſe 15,
jedoch mit einem Reingehalt von mindeſtens 90 Prozent und
weniger als 99,7 Prozent.

17. Klaſſe. Zinn in Erzen, Neben- und Zwiſchenprodukten
der Hütteninduſtrie, Salzen und Legierungen mit anderen
Metallen, ſofern ſie nicht unter Klaſſe 8 und 9 fallen, unver
arbeitet und vorgearbeitet, mit einem Zinngehalt von mindeſtens
10 Prozent des Geſamtgewichtes, insbeſondere auch Zinnchloride.
Ausgenommen ſind fertiges Miſch- und Lötzinn mit einem Zinn
gehalt von weniger als 50 Prozent.

18. Klaſſe. Aluminium, unverarbeitet und vorgearbeitet, mit
einem Reingehalt von mindeſtens 80 Prozent in jeder Form, ins
beſondere Drähte, Seile, Bleche, Profile, unfertige rerehe und

räte, auch als Altmaterial und Abfall jeder Art,
ausſchließlich Aluminium- Pulver und Folien.

19. Klaſſe. Auminium in Legierungen, unverarbeitet und
vorg itet, mit einem Aluminiumgehalt von mindeſtens
60 nt des Geſamtgewichtes, auch als Altmaterial und Abfall
jeder Art.

20. Klaſſe. Antimon, metalliſch (Regulus) mit einem Rein
r von mindeſtens 90 Prozent, antimon (Orudum),

ntimonoxyd und Antimonerze, ſowohl als Handelsprodukt wie
als Hüttenzwiſchenprodukt, unverarbeitet und vorgearbeitet, auch
als i ertar und Abfall jeder Art, ausgenommen Brech-
weinſtein.

21. Klaſſe. Hartblei, unverarbeitet, vorgearbeitet und fertige
Druckmittel, mit einem Antimongehalt von 2—-6 Prozent, ins

Barren, Platten, Röhren, Weiß- und Lagermetall,
riftmetall, Schriften, Notenſtichplatten, Stereotypplatten, auch

Altmaterial.
22. Klaſſe. Hartblei, unverarbeitet, vorgearbeitet und fertige

Druckmittel, mit einem Antimongehalt von mehr als 6 Prozent,
insbeſondere Barren, Platten, Röhren, Weiß- und Lagermetall,
Schriftmetall, Schriften, Notenſtichphlatten, Stereotypplatten, auch
Altmaterial.

b) Bei zuſammengeſetzten Metallen (Legierungen), chemiſchen
Verbindungen, Zwiſchenprodukten und Erzen iſt ſowohl das Ge
ſamtgewicht, wie der Gewichtsanteil des Hauptmetalls der be
treffenden Klaſſe zu melden. Hauptmetalle ſind für Klaſſe 1 bis
11 b Kupfer; für Klaſſe 12-14: Nickel; für Klaſſe 15—-17:
Zinn; für Klaſſe 18 und 19: Aluminium; für Klaſſe 20—-22:
Antimon.

c) Zuſammengeſetzte Metalle (Legierungen), chemiſche Ver
bindungen, Zwiſchenprodukte und Erze ſind nur einmal, und zwar
nur in der Klaſſe ihres Hauptmetalls zu melden. Jn Zweifels-
fällen ſind ſolche Beſtände unter demjenigen Hauptmetall zu
klaſſifizieren, welches dem Gewicht nach in der Zuſammenſetzung

überwiegt. g s
Von der Verfügung betroffene Perſonen, Geſellſchaften uſw.

Von dieſer Verfügung betroffen werden:
a) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen, in deren Be

trieben die in S 2 aufgeführten Gegenſtände erzeugt, ge
braucht oder verarbeitet werden, ſoweit die Vorräte ſich in
ihrem Gewahrſam und oder bei ihnen unter Zollaufſicht
befinden;

b) alle Perſonen und Firmen, die ſolche Gegenſtände, aus An
laß ihres Handelsbetriebes oder ſonſt des Erwerbs wegen
oder für andere in Gewahrſam haben, ſoweit die Vorräte
ſich in ihrem Gewahrſam und oder bei ihnen unter Zoll-
aufſicht befinden;

c) alle Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperſchaften und Ver
bände, in deren Betrieben ſolche Gegenſtände erzeugt, ge
braucht oder verarbeitet werden, oder die ſolche Gegenſtände
in Gewahrſam haben, ſoweit die Vorräte ſich in ihrem Ge
wahrſfam und oder bei ihnen unter Zollaufſicht befinden;

d) alle Empfänger (in dem unter a bis c bezeichneten Umfang)
ſolcher Gegenſtände nach Empfang derſelben, falls die
Gegenſtände ſich am Meldetage auf dem Verſand befinden
und nicht bei einem der unter a bis c aufgeführten Unter
nehmer, Perſonen uſw. in Gewahrſam und oder unter
Zollaufſicht gehalten werden.

Vorräte, die in fremden Speichern, Lagerräumen und
anderen Aufbewahrungsräumen lagern, ſind, falls der Ver
fügungsberechtigte ſeine Vorräte nicht unter eigenem Verſchluß
hält, von den Jnhabern der betreffenden Aufbewahrungsräume
zu melden und gelten bei dieſen als beſchlagnahmt.

Von der Verfügung betroffen ſind Hiernach insbeſondere
nachſtehend aufgeführte Betriebe und Perſonen:

Gewerbliche Betriebe: Schloſſereien, Schmieden, Werk-
ſtätten aller Art, Fabriken aller Art, Ziehereien, Walzwerke,
Gießereien, Hüttenwerke, Zechen, Bauunternehmer, graphiſche
Betriebe, Gas, Waſſer- und Elektrizitäts-Lieferungsgeſell-
ſchaften kommunaler, öffentlich-rechtlicher und privater Art,
Privatwerften, Betriebe für Perſonen und Güterbeförderung
kommunaler, öffentlich-rechtlicher und privater Art, wie Eiſen
bahn, Straßenbahn und Schiffahrtsgeſellſchaften, Reedereien,
Schiffer u. dergl.

Handelsbetriebe: Händler, Lagerhalter, Spediteure, Agenten,
Kommiſſionäre u. dergl., Perſonen, welche zur Wie räuße
rung durch ſie oder andere beſtimmte Gegenſtände der in S 2
aufgeführten Art in Gewahrſam genommen haben, auch wenn
ſie im übrigen kein Handelsgewerbe betreiben.

Sind in dem Bezirk der verfügenden Behörde Zweigſtellen
vorhanden (Zweigfabriken, Filialen, Zweigbüros u. dergl.), ſo iſt
die Hauptſtelle zur Meldung und zur Durchführung der Beſchlag
nahmebeſtimmungen auch für dieſe Zweigſtellen verpflichtet. Die
außerhalb des genannten Bezirks (in welchem ſich die Haupiſtelle
befindet) anſäſſigen Zweigſtellen werden einzeln betroffen.

g 4.
Umfang der Meldung.

Die Meldepflicht umfaßt außer den Angaben über Vorrats-
mengen noch folgende Fragen:

a) wem die fremden Vorräte gehören, welche ſich im Gewahr-
ſam des Auskunftspflichtigen befinden;

b) ob, und gegebenenfalls durch welche Stelle bereits von
anderer Seite eine Beſchlagnahme der Vorräte erfolgt iſt.

g 5.
Ausgenommen von der Verfügung.

Ausgenommen von dieſer Verfügung ſind ſolche in S 3 ge
fennzeichneten Perſonen, Geſellſchaften uſw., deren Vorräte (ein-
ſchließlich derjenigen in ſämtlichen Zweigſtellen, die ſich im Bezirk
der verfügenden Behörde befinden) am 1. Mai 1915 gleich oder
geringer waren als die folgenden Beträge:

Summe der Vorräte (Geſamtgewichte)
aus den Klaſſen 1--11 b einſchließlich 150 kg

a e 2-14 S 20e 15-17 1007 7 18 u. 19 e 50der Klaſſe 20 50den Klaſſen 21 u. 22 600

jedoch mit der Maßgabe, daß ſie (außer der nach S 6 für beſchlag-
nahmte Beſtände zuläſſigen Verwendungsart) ſolche Beſtände nur
im eigenen Betriebe und lediglich zu dringenden Reparatur-
zwecken auch im fremden Betriebe verarbeiten dürfen. Jede
weitere Verfügung über dieſe Beſtände iſt verboten.

g 6.
Beſchlagnahmebeſtimmungen.

Die Verwendung der beſchlagnahmten Beſtände wird in
folgender Weiſe geregelt:

a) Die beſchlagnahmten Vorräte verbleiben in den Lager
räumen und ſind tünlichſt geſondert aufzubewahren. Es
iſt ein Lagerbuch einzurichten, aus welchem jede Aenderung
der Vorratsmengen und ihre Verwendung erſichtlich ſein
muß, und den Polizei uns Militärbehörden jederzeit die
Prüfung der Läger und des Lagerbuches ſowie die Beſich-
tigung des Betriebes zu geſtatten.

b) Aus den beſchlagnahmten Vorräten dürfen
werden:

1. Mengen g Ausführung von Kriegslieferungen*) im
eigenen iebe.

2. Mengen zur Ausführung von Kriegslieferungen in
fremden (inländiſchen) Betrieben, ſofern der Abnehmer
dies durch eine ſchriftliche Erklärung nachgewieſen und
außerdem in gleicher Weiſe beſtätigt hat, daß ſeine vor
handenen und hinzutretenden Beſtände beſchlagnahmt
ſind. Auf Anfordern des Lieferers, ferner bei allen
Lieferungen an Perſonen, Firmen uſw., deren Beſtände
nicht beſchlagnahmt ſind, ſowie bei Lieferungen an
Händler, ſofern es ſich nicht um Abfälle oder Rückſtände
handelt, muß der Abnehmer die Verwendung zu
Kriegslieferungen durch vorſchriftsmäßig ausgefüllte
Belegſcheine (für die Vordrucke in den Poſtanſtalten
1. und. 2. Klaſſe erhältlich ſind) vorher nachweiſen. Die
ſchriftlichen Erklärungen und Belegſcheine ſind von
dem Lieferer aufzubewahren;

3. Mengen für Ausbeſſerungen zur Aufrechterhaltung eines
mit Kriegslieferungen beſchäftigen Betriebes, die nicht
durch andere Metalle erſetzbar ſind, ſofern die Ver-
tragserfüllung ohne dieſe Arbeiten nicht möglich iſt.
Die zu ſolchen Zwecken entnommenen Mengen ſind be-
ſonders zu buchen.

4. Mengen zur Aufrechterhaltung des landwirtſchaftlichen
Betriebes für Ausbeſſerungen an den in Gebrauch be-
findlichen land wirtſchaftlichen Maſchinen und Geräten,
die nicht durch andere Metalle erſetzbar ſind. Buchung
wie unter 3.

(Die bei den Ausbeſſerungen unter 3. und 4. ent
fallenden Metalle ſind beſchlagnahmt; es wird anheim-
geſtellt, ſie der Kriegsmetall A.-G., Berlin W. 9, Pots-
damerſtraße 10/11 (Fernſprecher: Nollendorf 3000--3007;
Tel.Adreſſe: Talkris) unter Hinweis auf die vorliegende
Verfügung zum Kauf anzubieten, ſobald die in S
angegebenen Mindeſtmengen angeſammelt ſind.)

5. die von dem preußiſchen Kriegsminifterium Kriegs
Rohſtoff-Abteilung) freigegebenen Mengen.

6. die von der Kriegs-Metall A.G. aufgekauften Mengen.
c) Aus den beſchlagnahmten Vorräten dürfen unter Aufrecht-

erhaltung der Beſchlagnahme verwandt werden die unter
Klaſſe 11 a fallenden enſtände ſowie fertige Druckmittel
der Klaſſen 21 und 22 zur Benutzung im eigenen Betriebe,
ſoweit ſie Fertigfabrikate ſind und keiner ſichtbaren Ab
nutzung im Gebrauch unterliegen. Bei den im graphiſchen
Gewerbe verwandten Tiefdruckwalzen und Aetzplatten iſt
außerdem zur Benutzung im eigenen Betriebe die Neu
bemuſterung in der üblichen Anzahl zuläſſig, ſofern Be-
ſtände am 1. Mai 1915 in fertigem Zuſtand (d. h. be
r Mund er zur Bemuſterung fertig hergerichtet) vorhan

n ſind.
Die Benutzung iſt in allen Fällen nur ſoweit geſtattet,

als dadurch die Prüfung der Beſtände nicht erſchwert wird,
und daher auf das unbedingt notwendige Maß zu be
ſchränken. 47

Meldebeſtimmungen.
Die Meldung hat unter Benutzung der amtlichen Melde-

ſcheine für Metalle zu erfolgen, für die Vordrucke in den Poſt
anſtalten 1. und 2. Klaſſe erhältlich ſind; die Beſtände ſind nach
den vorgedruckten Klaſſen rn anzugeben; in denjenigen
Fällen, in welchen genaue Werte nicht ermittelt werden können
(z. B. der Reingehalt von Erzen), ſind Schätzungswerte einzu
tragen.

Dem Meldepflichtigen wird anheimgeſtellt, gleichzeitig mit
der Meldung auf beſonderem Bogen ein Angebot zum Verkauf
eines Teils ſeiner Beſtände oder der ganzen Beſtände einzu-
reichen. Dieſe Angebote werden der Kriegsmetall-Aktiengeſell-
ſchaft weitergegeben, die in erſter Linie als Käufer für das
Kiregsminiſterium in Frage kommt.

eitere Mitteilungen irgend welcher Art darf die Meldung
nicht enthalten.

Die Meldezettel ſind an die Metall-Meldeſtelle der Kriegs
Rohſtoff Abteilung des Königlichen Kriegsminiſteriums, Berlin
W. 9, Potsdamerſtraße 10711, Fernſprecher: Nollendorf 3008
und. 3009, vorſchriftsmäßig ausgefüllt bis zum 15. Mai 1915 ein
ſchließlich einzureichen.

An dieſe Stelle ſind auch alle Anfragen zu richten, welche
die vorliegende Verfügung betreffen. tDie Beſtände ſind in gleicher Weiſe fortlaufend alle zwei
Monate (erſtmalig wieder am 1. Juli) aufzugeben unter Einhal-
tung der Einreichungsfriſt bis zum 15. des betreffenden Monats.

entnommen

Kriegslieferungen im Sinne der Beſchlagnahmeverfügung

a) alle von folgenden Stellen in Auftrag gegebenen Liefe-
rungen
deutſche Militärbehörden,
deutſche Reichsmarinebehörden,
deutſche Reichs und Staatseiſenbahnverwaltungen,

ohne weiteres,
b) diejenigen von

deutſchen Reichs- oder Staats-Poſt- oder Telegraphen-
behörden,
deutſchen Königlichen Bergämtern,
deutſchen Hafenbauämtern,
deutſchen ſtaatlichen und ſtädtiſchen Medizinalbehörden,
anderen deutſchen Reichs oder Staatsbehörden

in Auftrag gegebenen Lieferungen, die mit dem Vermerk ver
ſehen ſind, daß die Ausführung der Lieferung im Jntereſſe der
Landesverteidigung nötig und unerſetzlich iſt.

Magdeburg, den 30. April 1915.
Der ſtellvertretende Kommandierende General des 4. Armeekorps

Frhr. v. Lyncker,
General der Jnfanterie, à la suite des Luftſchiffer-Batl. Nr. 2.
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